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Ausserordentliche Gemeindeversammlung
Mittwoch, 18. Juni 2025, 20 Uhr, im Maihofsaal in Schindellegi

Schul-, Sport- und Freizeitanlage Maihof mit Neubau Tiefgarage

Statutenrevision des Zweck verbandes für Kehrichtbeseitigung  
im Linth gebiet

SACHGESCHÄFTE
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Traktanden, die nicht der Urnenabstimmung unterliegen

1.  Wahl der Stimmenzähler

Traktanden, die der Urnenabstimmung unterliegen

2. Beschlussfassung und Ausgabenbewilligung für die Realisierung des  
Projektes «Schul-, Sport- und Freizeitanlage Maihof mit Neubau  
Tiefgarage»

3. Beschlussfassung «Statutenrevision des Zweckverbandes für Kehricht-
beseitigung im Linthgebiet»

Die Urnenabstimmung zu den Sachgeschäften findet am 28. September 2025 und 
im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen am Vortag statt.

Traktanden, Berichte und Anträge

Liebe Mitbürgerinnen  
und Mitbürger

Wir laden Sie ein zur ausser-
ordentlichen Gemeinde-
versammlung vom Mittwoch,  
18. Juni 2025, 20 Uhr.

Die entsprechenden Berichte 
und Anträge liegen ab dem  
30. Mai 2025 bei der Gemeinde-
verwaltung zur Einsicht auf.

Gemeinderat Feusisberg

Mittwoch, 
18. Juni 2025
20 Uhr, 
im Maihofsaal 
in Schindellegi

Einladung
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Schul-, Sport- und Freizeitanlage Maihof  
mit Neubau Tiefgarage

Antrag des Gemeinderates

1. Die Gemeindeversammlung stimmt dem vorliegenden Projekt zu. Es enthält die 
Ausgaben für die Schul-, Sport- und Freizeitanlage Maihof, einschliesslich  
des Baus einer Tiefgarage. Ausserdem wird ein Teil des benötigten Landes vom 
Finanz- ins Verwaltungsvermögen übertragen.

2. Die Gemeindeversammlung bewilligt die Ausgaben in der Höhe von brutto 
22‘950‘000 Franken plus allfällige Teuerung. Die Ausgaben sind gemäss dem 
kantonalen Gesetz über den Finanzhaushalt zu amortisieren und zu verzinsen. 

3. Die Ausgabenbewilligung wird der Investitionsrechnung belastet.

4. Allfällige Kantonsbeiträge an die Spiel- und Sportplätze werden dem Projekt 
gutgeschrieben.

5. Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug beauftragt. Sollte zur Finanzierung des 
Projekts ein Darlehen benötigt werden, wird der Gemeinderat ermächtigt, die-
ses zu beschaffen.

 

Beschlussfassung und 
Ausgabenbewilligung 
für Schul-, Sport- und 
Freizeitanlage Maihof 
mit Neubau Tiefgarage
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Das Wichtigste in Kürze

2012 stimmten die Stimmbürgerinnen 
und -bürger dem Kauf eines 9611 m2 
grossen Grundstücks östlich des 
Schulareals Maihof zu. Dies geschah in 
der Absicht, das Land später für öffent- 
liche Aufgaben zu nutzen.

2022 sagten die Stimmberechtigten Ja 
zur Sachvorlage «Schul-, Sport- und 
Freizeitanlage Maihof mit Neubau Tief- 
garage und Erneuerung Spielpatz Et-
zel» und bewilligten die Ausgaben in 
der Höhe von 15,8 Mio. Franken. Dies 
entspricht teuerungsbereinigten be-
willigten Ausgaben von 17,6 Mio. Fran-
ken (Teuerung von 13,6 Prozent, Stand 
April 2024). Das Projekt umfasste einen 
Sportplatz mit Naturrasen und eine 
Tiefgarage mit 140 Parkplätzen. Aus-
serdem war vorgesehen, das Pausen-
platzareal zu erweitern, die Leicht-
athletikbahn zu optimieren und den 
Spielplatz beim Kindergarten Etzel auf-
zuwerten.

Bei der Detailplanung wurde festge-
stellt, dass mit Mehrkosten in der Höhe 
von rund 5,75 Mio. Franken zu rechnen 
ist und das Projekt mit dem gespro- 
chenen Kredit nicht im Sinne der da- 
mals kommunizierten Absichten um- 
gesetzt werden kann. 

Der Gemeinderat analysierte daraufhin 
die Ausgangslage und beschloss, das 
gesamte Projekt neu zu beurteilen. Da-
bei wurden alle zweckmässigen und 
sinnvollen Elemente aus dem beste-
henden Geschäft in die neue Projektie-
rung einbezogen. Damit konnte auch 
sichergestellt werden, dass die bereits 
entstanden Kosten nicht abgeschrie-
ben werden müssen. Im Weiteren hielt 
der Gemeinderat ausdrücklich fest, 
dass er im Sinne eines transparenten 
Handelns den Bürgerinnen und Bür-
gern die neue Vorlage im Rahmen eines 
komplett überarbeiteten Projekts ein 
zweites Mal zur Abstimmung vorlegen 
will. Der Gemeinderat lehnte ein Vorge-
hen mittels Nachkredit ausdrücklich 
ab, weil damit die Bürgerinnen und 
Bürger in der entsprechenden Abstim-
mung faktisch alternativlos gewesen 
wären.

An seiner Informationsveranstaltung 
vom 19. Februar 2025 im Maihofsaal 
stellte der Gemeinderat der Bevöl-
kerung das ausgearbeitete Detailpro-
jekt, die Gründe für die Mehrkosten,  
die  Einsparungsmöglichkeiten sowie 
eine günstigere Projektvariante ohne 
Tiefgarage vor. Im Nachgang hatte die 
 Bevölkerung die Möglichkeit, schriftlich 
Vorschläge einzubringen. Die ein-
gegangenen Rückmeldungen waren 

grundsätzlich positiv. Sie enthielten 
unter anderem Vorschläge zur Bewirt-
schaftung, Begrünung, Treppe zur Et-
zelstrasse und Höhe der Tiefgarage. 
Auch Fragen zu den Auswirkungen der 
Tiefgarage auf das Grundwasser wur-
den gestellt.

Der Gemeinderat ist überzeugt, dass die 
Umsetzung dieses Projektes eine sinn-
volle Investition in die Infrastruktur der 
Gemeinde ist und für kommende Gene-
rationen einen Mehrwert schafft. Mit der 
Erweiterung des Schul- und Freizeitan-
gebots und dem Bau der Tiefgarage wird 
die Standortattraktivität erhöht und die 
Lebensqualität für Jung und Alt weiter 
gesteigert. Der Engpass an Parkplätzen 
während publikumsintensiven Veran-
staltungen wird der Vergangenheit an-
gehören.

Die Gemeinde Feusisberg ist finanziell 
solide aufgestellt. Der Zeitpunkt für In- 
vestitionen in Infrastrukturanlagen zu- 
gunsten der Bevölkerung ist ideal. Für 
die Umsetzung des Projekts ist keine 
Erhöhung des Steuerfusses erforder-
lich.

Visualisierung Ansicht Sportplatz mit Spiel-, Projekt- und Wissensinsel
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1. Ausgangslage

1.1  Vorgeschichte

Die Bevölkerung stimmte im Jahr 2012 
dem Kauf des Grundstücks L-Nr. 37 zu. 
Es befindet sich in der Zone für öffent-
liche Bauten und Anlagen und umfasst 
9‘611 Quadratmeter. Das Grundstück 
liegt östlich des Schulhausareals Mai-
hof und ist über die Solarstrasse 
 erschlossen. Durch die Nähe zum 
Schulhaus und zu weiteren zentralen 
Einrichtungen im Dorf Schindellegi ist 
die Liegenschaft für die Erfüllung 
öffent licher Aufgaben ideal gelegen. 
Sie ergänzt die bestehenden Infra-
strukturanlagen gut. Im Rahmen der 
dama ligen Abstimmung wurden ver-
schiedene Bedürfnisse für das Areal 
genannt, darunter Aussenanlagen für 
die Primarschule und Sportvereine oder 
die Schaffung von erschwinglichem 
Wohnraum für einheimische Familien 
sowie vitale Seniorinnen und Senioren.

1.2  Kerninhalt der Sachvorlage
 von 2022

Im Jahr 2022 sagten die Feusisberger 
Stimmberechtigten Ja zur Sachvorlage 
«Freizeitanlage Maihof». Die wichtigs-
ten Bestandteile der damaligen Sach-
vorlage waren:

 ein Sportplatz mit Naturrasen
 eine Tiefgarage mit 140 Parkplät-

zen, unter Berücksichtigung einer 
allfällig späteren Erschliessung der 
südlich gelegenen Restparzelle 

 die Erweiterung des Pausenplatz-
areals

 die Optimierung der Leichtathletik-
bahn

 die Erneuerung des Spielplatzes des 
Kindergartens Etzel

Mit Beschluss vom 17. August 2023 
 erteilte der Gemeinderat dem Planer-
team GPTK, c/o bsp Ingenieure + Planer 
AG, Küssnacht am Rigi, den Auftrag für 
das Generalplanermandat für die Er-
stellung der Schul-, Sport- und Frei-
zeitanlage Maihof mit Tiefgarage.

Neben diversen Planungssitzungen 
mit der Verwaltung fanden inzwischen 
acht Sitzungen der Arbeitsgruppe statt. 
Diese erarbeitete den aktuellen Stand 
des Bauprojekts.

1.3 Erkenntnisse aus dem Bau-
 projekt bezüglich Mehrkosten

Bei der Erarbeitung des Bauprojekts 
zeichneten sich Mehrkosten gegen-
über dem bewilligten Kredit ab. Anstel-
le der bewilligten 15,4 Mio. Franken 
(ohne Spielplatz Kindergarten Etzel) lag 
der teuerungsbereinigte Betrag bei 
mehr als 22,95 Mio. Franken. Davon 
sind rund 1,8 Mio. Franken auf die Teu-
erung (+13,6 Prozent) zurückzuführen. 
Für die verbleibenden Mehrkosten in 
der Höhe von 5,75 Mio. Franken gibt es 
mehrere Gründe:

 Ein wichtiger Grund sind die un-
günstigen geologischen Verhältnis-
se in besagtem Gebiet. Das Erstellen 
des Fundaments, die Baugruben-
sicherung und die Massnahmen 
zum Grundwasserschutz werden 
dadurch deutlich mehr kosten als 
ursprünglich angenommen. Die 
schlechten geologischen Verhält-
nisse haben den Gemeinderat und 
die Arbeitsgruppe überrascht. Das 
geologische Gutachten, das für die 
Abstimmungsvorlage vom Jahr 
2022 eingeholt worden war, hatte 
deutlich günstigere Verhältnisse 
bezüglich Baugrund prognostiziert. 
Zudem waren beim Bau der benach-

barten Sporthalle keine Probleme 
aufgetaucht. Gemäss aktuellem 
geologischen Gutachten sind im 
Projektperimeter gespannte Grund-
wasserleiter vorhanden, die hydrau-
lisch voneinander getrennt sind und 
auch witterungsbedingten Schwan-
kungen unterliegen. Ebenfalls vari-
iert die Setzungsempfindlichkeit 
des Untergrunds. Gleichzeitig hat 
der Kanton die Auflagen für das be-
sagte Gebiet aus gewässerschutz-
rechtlicher Sicht erhöht. All dies 
führt dazu, dass es aufwändiger 
wird, die Baugrubensicherung, das 
Fundament und die Wasserhaltung 
während der Bauausführung zu be-
werkstelligen.

 Die Sprinkleranlage verursacht zu-
sätzliche Kosten, die ursprünglich 
nicht eingeplant waren. Das zustän-
dige Amt hat die Anlage neu be-
wertet und fordert Änderungen, die 
teurer sind. 

 Mit zunehmender Bearbeitungstiefe 
wurden mehrere Optimierungsmög-
lichkeiten sichtbar. Aus Sicht der 
Arbeitsgruppe bringen sie einen 
langfristigen Mehrwert, verursachen 
teils aber zusätzliche Kosten. Ein 
Beispiel ist die verbesserte Lage des 
Zugangs zu Lift und Treppe. Dadurch 
wird der Schulhausplatz mit Zugang 
zu Schulhaus, Forum St. Anna, Bib-
liothek und Mittagstisch barrierefrei 
von der Tiefgarage aus erreichbar. 
Das Behindertengleichstellungsge-
setz wird eingehalten.

 Zusätzlich entstehen Speicher für 
Regen- und Nutzwasser. Dieses 
Wasser wird zur Bewässerung der 
Anlage benutzt. Zudem werden auf 
den Restparzellen Infrastrukturer-
schliessungen vorgenommen, zum 
Beispiel Kanalisationsleitungen. 
Auch dem Oberflächenabfluss wird 
gebührend Rechnung getragen.
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 Die bestehende Trafostation im Mai-
hofzentrum hat ihre Kapazitäts-
grenze bereits heute erreicht. Bei 
der Umsetzung des Projekts ist  
mit zusätzlichen Anforderungen zu 
rechnen, die am dem heutigen 
Standort nicht umgesetzt werden 
können. Im Ursprungsprojekt war 
der Bau einer Trafostation nicht vor-
gesehen. 

Zusammenfassend kann gesagt wer-
den, dass die Mehrkosten durch die 
Summe verschiedener Faktoren ent-
standen. Dazu gehören zum einen 
 unvorhersehbare ungünstige Verände-
rungen der Rahmenbedingungen. Zum 
anderen gab es Verbesserungen am 
Projekt, die das Maihofareal insgesamt 
und auf lange Sicht aufwerten.

1.4 Wichtigste Anpassungen 
 gegenüber der Sachvorlage
 2022

Diverse Optimierungen führen zu Ab-
weichungen vom ursprünglichen Pro-
jekt aus dem Jahr 2022. Dazu gehören 
unter anderem:

Bereich Tiefgarage
 Optimierter Lift- und Treppenzu-

gang (Behindertengleichstellungs-
gesetz)

 Tiefgarage mit drei Metern Höhe 
(Nutzung mit Vereinsbussen/Klein-
transporter)

 Zugang Tiefgarage Kommandopos-
ten Zivilschutz 

 Treppenausgang Tiefgarage zum 
Pausenplatz/Sportplatz

 Zusammenlegung der Tiefgaragen 
ein- und -ausfahrt (Verkleinerung 
Verkehrswegeflächen)

 Trafostation
 Schrankenanlage für die Tiefgarage
 Kassensystem 
 Erhöhte Anforderungen an die Re-

tention, (inkl. Laufbahn und Teile be-
stehende Gebäude), Nutzwasserbe-
cken 

 Unterteilung der Tiefgarage in zwei 
Brandabschnitte mit Sprinkleranlage

 Erhöhte Anforderung an Pfählung 
und Fundament Bauwerk Tiefga-
rage

Bereich Aussenanlage
 Separate Kugelstossanlage ausser-

halb des Beachvolleyballfelds (Nut-
zungsentflechtung)

 Verbesserte Wegführung/Schulweg 
zwischen Sportplatz und Kindergar-
ten Etzel 

 Urban-Fit-Geräte und Boule-Anlage
 Die Erneuerung des Spielplatzes 

beim Kindergarten Etzel ist nicht 
mehr Bestandteil der vorliegenden 

Sachvorlage. Eine Analyse der Bau-
substanz des Kindergartengebäu-
des hat inzwischen ergeben, dass 
grosser Handlungsbedarf besteht. 
Der Gemeinderat erachtet es des-
halb als sinnvoll, die Neugestaltung 
dieses Spielplatzes in das künftige 
Sanierungs- oder Neubauprojekt zu 
integrieren. 

1.5 Bedarfsevaluation Schul-,
 Sport- und Freizeitanlage

Auf dem Gemeindegebiet Feusisberg 
gibt es den Sportplatz Weni im Ortsteil 
Schindellegi und den Sportplatz beim 
Schulhaus im Ortsteil Feusisberg. Das 
Schulareal Maihof hat keinen Aussen-
sportplatz. Es verfügt lediglich über eine 
Laufbahn sowie einen Beachvolleyball-
platz. Der vorhandene «Hartplatz» ent-
spricht den Vorgaben eines Sport-
platzes nicht. Er deckt weder die Be-
dürfnisse der Schule noch des ETV 
Schindellegi. Auch das Freizeitangebot 
für Jugendliche ist mit der bestehenden 
Anlage wenig ansprechend. Im Ortsteil 
Schindellegi fehlt ein zentraler Ort, der 
zum Treffen, Verweilen und Entspannen 
einlädt, oder aber er ist unattraktiv.

Das geplante Projekt wertet den Aus-
senraum der Schule auf und ermög-
licht unter anderem auch Unterricht im 

Visualisierung Ansicht Zufahrt Tiefgarage
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Freien. Sportvereine, besonders der 
ETV Schindellegi, können sich dank der 
neuen Anlage für Speer- und Diskus-
wurf und der Laufbahn besser auf 
Wettkämpfe vorbereiten und selber 
solche Wettkämpfe durchführen. Durch 
den Naturrasen eröffnen sich weitere 
zahlreiche Sport- und Spielmöglichkei-
ten für alle Nutzergruppen.

Die gesamte Anlage befindet sich in 
Schindellegi und ist gut erreichbar. 
Ausserhalb der Zeiten, in denen die 
Schule und Vereine den Sportplatz Mai-
hof nutzen, steht die Anlage den Ein-
wohnerinnen und Einwohnern gemäss 
des Benutzungsreglements zur Verfü-
gung. 

1.6 Bedarfsevaluation Tiefgarage

Das gesamte Maihofareal wird sehr in-
tensiv genutzt. Durch die Mehrfachbe-
legung – also die gleichzeitige Nutzung 
von Turnhalle, Aula, Mediathek, Musik-
zimmer, Werkraum, Maihofzentrum 
und Maihofsaal durch verschiedene 
Vereine und Organisationen – ist das 
reguläre Parkplatzangebot auf dem 
Areal heute ungenügend. In der Folge 
weichen Parkierende auf den Hartplatz 
hinter dem Maihofsaal aus. Der Hart-
platz ist jedoch Teil des Pausenplatzes 
und wird von Schülerinnen und Schü-
lern genutzt. 

An rund 40 Tagen pro Jahr ist das Park-
platzangebot infolge von Grossveran-
staltungen ungenügend. Dies, obwohl 
der Hart- und Kiesplatz hinter dem Mai-
hofsaal ebenfalls mitgenutzt werden. 
Grossanlässe sind Sportanlässe, Ge-
meindeversammlungen, Konzerte, Thea-
teraufführungen, Generalversammlun-
gen, Fasnachtsveranstaltungen oder die 
Chilbi. Auf dem Hart- und Kiesplatz hin-

Grundriss Tiefgarage mit 144 Parkplätzen 
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